
 

 

 

 

Grenzabstände Gehölze 
 

Massgebende Gesetze: EG ZGB §§ 72, 73 & 74 

    Kant. BauG § 111 

    BNO der Stadt Baden § 80 

 

Mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen Eigentümer 

können die Abstände reduziert oder aufgehoben werden.  

 

 

Abstand zu Nachbargrundstücken 

Hecken    bis 1.8m hoch  0.6m 
über 1.8m hoch Heckenhöhe 

Nuss- & Kastanienbäume    6m 

Reben über 1.8m hoch    0.5m 
Obstbäume über 7m hoch    3m 

Andere Gehölze  1.8–3m hoch  1m 

3–7m hoch  2m 

7–12m hoch  halbe Pflanzenhöhe 
über 12m hoch 6m 

 

 

Einheitliche Grenzabstände 

Zu Gemeindestrassen    0.6m 

Zu Privatstrassen     0.6m 

Zu Wald      0.5m 

Zu Landwirtschaftsland    0.6m ab Heckenrand (!) 

Zu Rebland       Abstand zu Nachbargrundstück + 2m 

 

 

Abstand zu Kantonsstrassen 

Mit Geh- und Veloweg Hecke   kein Abstand nötig 
    Einzelbaum  1m 

Ohne Geh- und Veloweg Hecke bis 0.8m 1m 

    Hecke 0.8–1.8m 2m 

    Einzelbaum  2m 

 

 
In Baden dürfen hochstämmige Bäume auf öffentlichem Grund die üblichen Grenzabstände 
unterschreiten, wenn die Nachbarliegenschaft nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Das 
gleiche gilt für hochstämmige Bäume auf privatem Grund gegenüber öffentlichem Grund. 

 

 

 

 

Stand April 2020 

Klima und Umwelt / Bau 

Grenzabstände werden von 

Stockmitte her gemessen.  

 


